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Einführung

„Diese Bauten müssen aber so ausgeführt werden, dass dabei der Festig
keit, Zweckmäßigkeit und Schönheit Rechnung getragen wird.“ – Vitruv 
(1. Jh. v. Chr.)1

„Das Schlagwort »das Zweckmäßige ist auch schön« ist nur zur Hälfte wahr. 
Wann nennen wir ein menschliches Gesicht schön? Die Teile eines jeden 
Gesichts dienen einem Zweck, aber nur wenn sie vollkommen sind in Form, 
Farbe und wohlausgewogener Harmonie, verdient das Gesicht den Ehrentitel 
»schön«. Das gleiche gilt für die Architektur. Nur vollkommene Harmonie in 
der technischen Zweck-Funktion sowohl wie in den Proportionen der Formen 
kann Schönheit hervorbringen. Und das macht unsere Aufgabe so vielseitig 
und kompliziert.“ – Walter Gropius (1955)2

Diese Zitate bedeutender Architekten zeigen, dass die Architektur verschie
dene, fast widersprüchliche Ziele verfolgt. Dieses Spannungsverhältnis zwi
schen der äußeren Form eines Gebäudes und der Funktion oder der Zweck
mäßigkeit des Gebäudes ist ein wesentliches Element der Architektur.3 Einer
seits verfolgt der Architekt einen künstlerischen, ästhetischen Anspruch.4 Das 
hat die Architektur mit vielen anderen Kunstformen gemein. Andererseits 
dient die Architektur in den meisten Fällen auch einem gegenständlichen 
Gebrauchszweck.5 Ein Gebäude wird erstellt, um darin zu wohnen, zu arbei
ten, einzukaufen, Gottesdienste abzuhalten oder Menschen zu befördern. 
In Abgrenzung dazu dienen viele andere Kunstformen, wie die Malerei, 
das Theater oder die Musik nicht notwendigerweise einem von vornherein 
festgelegtem Gebrauch, sondern dem Genuss und der Unterhaltung. Mit dem 

Kapitel 1:

1 Vitruv, De Architectura Libris Decem, 1. Jahrhundert v. Chr. Zitiert nach der Übersetzung 
von Reber, S. 37; ähnlich Fensterbusch, S. 45.

2 Gropius, Architektur, S. 13 f.
3 Vgl. Hendrix, S. 1.
4 Vgl. die Definition der Encyclopedia Britannica: https://www.britannica.com/topic/

architecture, zuletzt geprüft: 05.11.2022; Vitruv, De Architectura Libris Decem, 1. Jahr
hundert v. Chr. Zitiert nach der Übersetzung von Reber, S. 37; ähnlich Fensterbusch, S. 45.

5 Vgl. die Definitionen bei: Encyclopedia Britannica: https://www.britannica.com/topic/
architecture, zuletzt geprüft: 05.11.2022; Hendrix, S. 1; Vitruv, De Architectura Libris De
cem, 1. Jahrhundert v. Chr. Zitiert nach der Übersetzung von Reber, S. 37; ähnlich Fens
terbusch, S. 45.
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Gebrauchszweck des Gebäudes geht einher, dass das Werk des Architekten 
seinem Einwirkungsbereich entzogen wird. Der Architekt plant und baut – im 
Vergleich zum Maler oder Dichter – notwendigerweise auf einen Auftrag hin.6 
Sobald das Gebäude fertig gestellt ist, benutzt der Eigentümer es.

Aufgrund dieser Besonderheiten entstehen für Bauwerke typische Strei
tigkeiten. Rechtlich ist die Herrschaft über die Funktion eines Gebäudes 
ein originäres Interesse des Gebäudeeigentümers. Der Architekt hingegen 
verfolgt häufig das Ziel, nicht nur die Funktion, sondern eben auch die 
ursprüngliche Form des geplanten und erbauten Gebäudes über die Zeit 
hinweg zu erhalten und dadurch den künstlerischen Wert seines Schaffens 
zu bewahren. Die steigende Anzahl an öffentlichkeitswirksamen Prozessen 
hat den juristischen Diskurs über die Reichweite von Eigentumsrecht und 
Urheberrecht an Gebäuden verstärkt.7 Immer wieder versuchten Architekten 
in den letzten Jahren die nachträgliche Veränderung oder den Abriss der 
von ihnen geplanten Gebäude aufzuhalten. Man denke etwa an die Erben 
des Architekten Bonatz, die verhindern wollten, dass die Bauherren im 
Bauprojekt Stuttgart 21 die urheberrechtlich geschützte Treppenanlage in 
der Großen Schalterhalle des ehemaligen Stuttgarter Bahnhofsgebäudes 
abreißen.8 Auch im Rahmen des Bauprojekts des Berliner Hauptbahnhofs 
wehrten sich die Architekten gegen ihre Auftraggeber. Die Architekten hatten 
ursprünglich eine aufwändige Kreuzgewölbedecke geplant. Die Auftraggeber 
verwirklichten das Bauprojekt weitgehend nach den Plänen der Architekten, 
ersetzten jedoch die Gewölbedecke durch eine Flachdecke nach dem Entwurf 
eines anderen Architekten.9 Ebenso ging der Erbe des Architekten der Markt
kirche in Hannover gegen den Austausch eines einfachen Kirchenfensters 
der gotischen Kirche durch ein zeitgenössisches, mit vielschichtigen Motiven 
geschmücktes Glasfenster vor.10

6 Chappell/Dunn, S. 6.
7 Vgl. Neuenfeld, BauR 2011, 180, 180.
8 OLG Stuttgart Urt. v. 06.10.2010 – 4 U 106/10 = ZUM 2011, 173 – Stutt

gart 21; https://www.sueddeutsche.de/politik/gerichtsprozess-um-stuttgart-21-eigen
tum-schlaegt-urheberrecht-1.1009103, zuletzt geprüft: 05.11.2022.

9 LG Berlin Urt. v. 28.11.2006 – 16 O 240/05 = GRUR 2007, 964 – Lehr
ter Hauptbahnhof; https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/hauptbahnhof-
berlin-nicht-nach-mehdorns-geschmack-1383443.html, zuletzt geprüft: 05.11.2022.

10 LG Hannover Urt. v. 14.12.2020 – 18 O 74/19 = GRUR-RR 2021, 72 – 
Lüpertz-Kirchenfenster; https://www.spiegel.de/panorama/justiz/hannover-architek
ten-erbe-klagt-gegen-schroeder-fenster-fuer-marktkirche-a-1279041.html, zuletzt ge
prüft: 05.11.2022.
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